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Landkreis Uelzen 
Der Landrat 

Allgemeine Hinweise für Anbieter von Wohnraum 
 
Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen 
Wohnraum anzubieten. 
 
Grundsätzlich möchte ich Sie auf folgende Punkte hinweisen: 

1. Allgemeine Hinweise: 
a. Die Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen sich bis zur Registrierung bei der 

Ausländerbehörde in der Regel für 90 Tage frei in der EU bewegen. 
b. Nach der Registrierung bei der Ausländerbehörde sind die Menschen an den Landkreis 

Uelzen gebunden. 
c. Erst mit Registrierung bei der Ausländerbehörde und Antragstellung beim Sozialamt 

werden Asylbewerberleistungen erbracht. In diesem Rahmen kann auch ein Antrag auf 
Übernahme von Mietkosten gestellt werden. Niemand ist gezwungen diese Leistungen 
zu beantragen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer können selbstständig Mietverträge 
abschließen. 

2. Sofern Sie Wohnraum kostenlos zur Verfügung stellen möchten, gilt Folgendes: 
a. Es bestehen keine Ansprüche gegen den Landkreis - weder auf Miete noch auf Ersatz 

eventuell entstehender Schäden am Wohnraum. 
3. Sofern Sie Wohnraum an den Landkreis zur Unterbringung von geflüchteten Menschen 

vermieten möchten, gilt Folgendes: 
a. Es muss dafür vorab ein Mietvertrag mit dem Landkreis geschlossen werden.  
b. Es ist keine Festlegung auf eine bestimmte Familie oder eine bestimmte Herkunft der 

Menschen möglich.  
4. Sofern Vertriebene bereits bei Ihnen wohnen, kann eine Mietzahlung erst ab der Beantragung 

von Asylleistungen durch die Vertriebenen geprüft und ggf. übernommen werden. Hier kommt 
die Anmietung durch den Landkreis oder die Vertriebenen selbst in Betracht. 

5. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an sozialamt@landkreis-uelzen.de oder 
ukrainekrise@landkreis-uelzen.de   

 
Noch einmal mein herzlichster Dank für Ihr Engagement. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
Stephanie Buntrock 
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